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Dr. Grünner 2152 8.Sep. 1992 

Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Regelung des Kranken­
pf1egefachdienstes, der med.-techn. Dienste und der Sanitätshilfs­
dienste 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf einer Änderung des 

Bundesgesetzes betreffend die Regelung des Krankenpflegefach­

dienstes, der med.-techn. Dienste und der Sanitätshi1fsdienste 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu § 8 Abs. 1: 

Der leitende Sanitätsbeamte des Landes sollte Mitglied der 
• 

Aufnahmekommission der Krankenpflegeschule sein, um die nötige 

Objektivität zu wahren und eine landesweite Koordination zu 

sichern. 

2. Zu §§ 12, 18 Abs. 3: 

Derzeit können durch die Formulierung des "voraussichtlichen 

Nichterreichens des Ausbildungszieles" extrem schwache 

Schüler(innen) schon frühzeitig wieder eliminiert werden. 

Künftig hat jede(r) Schül�r(in) das Recht, den Jahrgang 2 x zu 

wiederholen, auch wenn schon absehbar ist, daß es wieder mit 

einem Mißerfolg enden wird. 

;:; 

7/SN-205/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

3. Zu § 56 Abs. 1: 

I 

:1 ' . 
, 

Die Bestimmung sollte so formuliert werden, daß auch ein� " I . Ein­

schränkung der Berufsberechtigung erfolgen kann. Auch imf ,·, 
i 

Krankenpflegeberuf sind bedingte Eignungen für bestimmte i 
Tätigkeiten möglich. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u. e. 25 Ausfertigung�n 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

L u CI. w i g 

Landeshauptmann 

• 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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